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Sehr geehrte Mandanten,

das deutsche Steuerrecht wird häufig als zu komplex und zu unüber-

sichtlich kritisiert. Aber ist das wirklich so? Immerhin müssen alle nur

erdenklichen Lebenssituationen berücksichtigt werden. Dies zeigt sich

u.a. an den Folgen eines Beschlusses des Bundesfinanzhofs vom August

2013 (Az. XI B 79/12). Darin wurde klargestellt, dass die Abgabe eines

Kaffeegetränks dem allgemeinen Steuersatz von 19% unterliegt.

Die Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung des coffee-to-go musste

geklärt werden, da sich der kaffeeverkaufende Kläger auf die Recht-

sprechung zur Restaurationsleistung berief, wonach die reine Abgabe

von Speisen und Getränken dem ermäßigten Steuersatz unterliegen

kann.

Schon mit einem BMF-Schreiben aus 2004 wurde jedoch klargestellt,

dass lediglich Kaffeebohnen oder Kaffeepulver dem ermäßigten Steu-

ersatz unterliegen. Beim Verkauf eines aufgebrühten Kaffees ist der all-

gemeine Steuersatz anzuwenden.

Den Richtern folgend beschäftigte sich im April 2014 (nicht am 01.

April!) auch die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main in einem

unmittelbar nach der Kaffeepause entstandenen Erlass (Az. S 7222 A-7-

St16) mit dem coffee-to-go. Wie nicht anders zu erwarten, erwiesen

sich die Mitarbeiter der Oberfinanzdirektion ihres Gehaltes würdig: Sie

teilten die Auffassung des Bundesfinanzhofs. Sie waren der Thematik

sogar derart gut gewachsen, dass sie darauf hinwiesen: "Bei der Liefe-

rung von Milchmischgetränken kann hingegen der ermäßigte Steuer-

satz zur Anwendung kommen. Dies kann in Zusammenhang mit Kaffee

bei der Lieferung von Latte Macchiato von Bedeutung sein."

Fazit: Das deutsche Steuerrecht ist sicher kein kalter Kaffee. Um der

Steuersatzproblematik steuergestaltend aus dem Weg zu gehen, emp-

fiehlt es sich aber, auf ein gutes Glas Wein oder ein kalter Bier zurück-

greifen.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Daniel Klein

Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorg- fältig ausge-
wählt und zu- sammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag dar- stellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Infor-matio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuer- problem vereinbaren
Sie des- halb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine
verbindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.07.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.07. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juli 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.07.2014.

Strafverteidigerkosten: Gericht untersagt Werbungs-
kostenabzug

Strafverteidigerkosten können nicht als Werbungskosten die Steuer-

last mindern, wenn sie privat und nicht beruflich veranlasst sind. Nach 

einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts ist dies dann der Fall, wenn 

der Vorwurf dahin geht, zu eigenen Gunsten, nämlich zur Minderung 

der privaten Einkommensteuer, Einnahmen vorsätzlich verschwiegen 

oder Ausgaben zu Unrecht angesetzt zu haben.

Dies und die Verhinderung der damit verbundenen persönlichen Be-

strafung betreffe die private Lebensführung. Ein Werbungskosten-

abzug komme insoweit nicht in Betracht. Die Revision wurde nicht 

zugelassen. Hiergegen wurde bereits Nichtzulassungsbeschwerde 

eingelegt. Das Aktenzeichen des Bundesfinanzhofes lautet VI B 36/14.

Finanzgericht Hessen, 4 K 1757/11, nicht rechtskräftig

Sterbegeld: Als Einmalzahlung nicht einkommen-
steuerpflichtig

Sterbegeld, das als Zuschuss zu den Bestattungskosten als Einmalzah-

lung gewährt wird, unterliegt nicht der Besteuerung. Dies stellt das 

Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg klar.

Die Klägerin hat nach dem Tod ihres Mannes, der zu Lebzeiten selbst-

ständig als Arzt tätig war, von der Baden-Württembergischen Versor-

gungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte ein Sterbegeld von 

rund 3.100 Euro ausgezahlt bekommen. Streitig war, ob dieses als „an-

dere Leistung“ nach § 22 Absatz 1 Nr. 1 Satz 3a Einkommensteuerge-

setz (EStG) zu versteuern ist.

Das FG hat dies abgelehnt. Zwar könnten auch Einmalbezüge als „an-

dere Leistung“ zu besteuern sein. Allerdings müsse es sich dafür um 

kapitalisierte „wiederkehrende Bezüge“ handeln. Dies treffe für das 

streitgegenständliche Sterbegeld nicht zu. Die Behandlung des Sterbe-

geldes als „sonstige Leistung“ wäre auch systemwidrig, da die „sonsti-

ge Leistung“ nach der Systematik des § 22 Absatz 1 Nr. 1 EStG lediglich 

einen Unterfall der in der genannten Vorschrift behandelten „wieder-

kehrenden Bezüge“ darstelle.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 13.11.2013, 4 K 1203/11

Steuerliche Behandlung von Stiftungen

Die steuerliche Behandlung von Stiftungen ist Thema einer aktuellen 

Verfügung der Oberfinanzdirektion (OFD) Magdeburg. Danach sind 

unselbstständige Stiftungen grundsätzlich steuerpflichtige Stiftungen 

im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 5 Körperschaftsteuergesetz (KStG) und 

können wegen der Förderung steuerbegünstigter Zwecke nach § 5 Ab-

satz 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit werden.

Dies gelte unabhängig von der Höhe des Stiftungskapitals, da kein 

Mindestkapital für diese Stiftungen vorgeschrieben sei. Ebenso seien 

Spendensammelstiftungen und so genannte Anhangstiftungen Stif-

tungen im Sinne des KStG. In der Gründung von Anhangstiftungen sei 

grundsätzlich kein Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten 

zu sehen.
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Die Steuervergünstigung sei nicht dadurch ausgeschlossen, dass eine 

Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens 

dazu verwendet, um in angemessener Weise den Stifter und seine 

nächsten Angehörigen zu unterhalten, seine Gräber zu pflegen und 

ihr Andenken zu ehren. Unter Einkommen ist nach der Verfügung der 

OFD die Summe der Einkünfte aus den einzelnen Einkunftsarten im 

Sinne des § 2 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zu ver-

stehen, unabhängig davon, ob die Einkünfte steuerpflichtig sind oder 

nicht. Positive und negative Einkünfte seien zu saldieren. Die Verlust-

verrechnungsbeschränkungen des EStG seien dabei mit Ausnahme des 

§ 15a EStG unbeachtlich. Bei der Ermittlung der Einkünfte seien von 

den Einnahmen die damit zusammenhängenden Aufwendungen ein-

schließlich der Abschreibungsbeträge abzuziehen.

Der Begriff des nächsten Angehörigen umfasst laut OFD Ehegatten, El-

tern, Großeltern, Kinder, Enkel (auch falls durch Adoption verbunden), 

Geschwister sowie Pflegeeltern und Pflegekinder. Unterhalt, Grabpfle-

ge und Ehrung des Andenkens müssten sich in angemessenem Rah-

men halten. Damit sei neben der relativen Grenze von einem Drittel 

des Einkommens eine gewisse absolute Grenze festgelegt. Maßstab 

für die Angemessenheit des Unterhalts sei der Lebensstandard des Zu-

wendungsempfängers. Leistungen mit Ausschüttungscharakter, zum 

Beispiel in Höhe eines Prozentsatzes der Erträge, seien unzulässig.

Oberfinanzdirektion Magdeburg, Verfügung vom 03.03.2014, S 1900–

22–St 217 und S 0171–155–St 217

Finanztransaktionssteuer: Besteuerung soll zunächst 
nur Aktien und einige Derivate erfassen

Die elf Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich Anfang 2013 

auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer im Wege der ver-

stärkten Zusammenarbeit geeinigt hatten, haben sich am 06.05.2014 

unter dem Vorsitz des österreichischen Finanzministers Michael Spin-

delegger auf das weitere Vorgehen bei der Harmonisierung der Besteu-

erung von Finanztransaktionen verständigt.

Danach soll auf der Basis des Richtlinienvorschlags der Europäischen 

Kommission vom 14.02.2013 in einem ersten Schritt die Besteuerung 

von Aktien und einiger Derivate eingeleitet werden. Dazu sollen bis 

Ende 2014 tragfähige Lösungsansätze präsentiert werden. Das dann 

noch im Detail auszuarbeitende Besteuerungsregime soll spätestens 

am 01.01.2016 in Kraft treten. Die Teilnehmer der verstärkten Zusam-

menarbeit (Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Spanien, 

Estland, Griechenland, Italien, Portugal, die Slowakei und Slowenien) 

sollen dabei national auch weitere Finanzmarktprodukte in die Besteu-

erung einbeziehen können.

Bundesfinanzministerium, PM vom 06.05.2014

Strafbefreiende Selbstanzeige wird verschärft

Die Regeln zur strafbefreienden Selbstanzeige bei Steuerhinterzie-

hung werden deutlich verschärft. Auf die Eckpunkte haben sich am 

09.05.2014 die Finanzminister der Länder auf ihrer Jahrestagung ver-

ständigt.

Danach bleibt die strafbefreiende Selbstanzeige dem Grundsatz nach 

erhalten. Die Grenze, bis zu der Steuerhinterziehung ohne Zuschlag 

bei einer Selbstanzeige straffrei bleibt, wird allerdings von 50.000 

auf 25.000 Euro gesenkt. Bei darüber liegenden Beträgen wird bei 

gleichzeitiger Zahlung eines Zuschlages in Höhe von zehn Prozent 

von der Strafverfolgung abgesehen. Ab einem Hinterziehungsbetrag 

von 100.000 Euro sind 15 Prozent Zuschlag zu entrichten, ab einem 

Hinterziehungsbetrag von einer Million Euro sogar 20 Prozent. Bisher 

war ein Zuschlag von fünf Prozent ab einem Hinterziehungsbetrag von 

50.000 Euro festgelegt.

Daneben soll die Strafverfolgungsverjährung in allen Fällen der Steuer-

hinterziehung auf zehn Jahre ausgedehnt werden. Der Steuerhinterzie-

her muss künftig für die vergangenen zehn Jahre „reinen Tisch machen“ 

und die hinterzogenen Steuern für diese Jahre nachzahlen, um straf-

rechtlich nicht mehr verfolgt werden zu können. Zudem müssen neben 

dem hinterzogenen Betrag in Zukunft auch die Hinterziehungszinsen 

in Höhe von sechs Prozent pro Jahr sofort entrichtet werden, damit 

Straffreiheit eintritt.

Der Bundesfinanzminister unterstützt nach Angaben des nordrhein-

westfälischen Finanzministeriums die Eckpunkte zur Verschärfung der 

Selbstanzeige. Er werde nunmehr in Abstimmung mit den Ländern auf 

dieser Grundlage einen Gesetzesvorschlag erarbeiten. Das Gesetz solle 

zum 01.01.2015 in Kraft treten.

Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, PM vom 09.05.2014
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Opfer der Flut von 2013: Aufwendungen für Haus-
sanierung sofort komplett steuerlich absetzbar

Die steuerliche Hilfe für die Opfer des Hochwassers von Juni 2013 wird 

weiter verbessert. Wie das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 

mitteilt, wird die Nichtbeanstandungsgrenze für den steuerlichen So-

fortabzug von Aufwendungen für die Sanierung hochwassergeschädig-

ter Gebäude vollständig aufgehoben. Dies habe die Europäische Kom-

mission jetzt bestätigt.

„Damit können Sanierungsausgaben für vermietete oder betrieblich 

genutzte Gebäude sofort ohne Betragsobergrenze als Erhaltungsauf-

wand steuermindernd geltend gemacht werden“, erläutert Bayerns 

Finanzminister Markus Söder (CSU).

Aufgrund des Junihochwassers 2013 entstandene Sanierungskosten, 

die nicht durch Versicherungsleistungen, staatliche Hilfsgelder oder 

unentgeltliche Leistungen Dritter gedeckt werden konnten, könnten 

damit ohne Betragsobergrenze bereits bei der Einkommensteuerer-

klärung für 2013 sofort angesetzt werden. Die Sonderabschreibung sei 

Bestandteil der bereits im Juni 2013 bekannt gegebenen steuerlichen 

Hilfsmaßnahmen für die vom Hochwasser Geschädigten, so das Mi-

nisterium.

Auch für zukünftige Naturkatastrophen sei die Situation für Betroffe-

ne verbessert worden. Der bundeseinheitliche Rahmenkatalog sei an-

gepasst, die Nichtbeanstandungsgrenze von 45.000 Euro auf 70.000 

Euro erhöht worden.

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, PM vom 22.05.2014

BCI-Anleger müssen Scheinrenditen versteuern

„Renditen“ aus einer Beteiligung an der Business Capital Investors Cor-

poration (BCI) müssen als Kapitaleinkünfte versteuert werden, wenn 

sie bis Anfang 2010 gutgeschriebenen wurden. Dies hat das Finanz-

gericht (FG) Köln entschieden, allerdings wegen der grundsätzlichen 

Bedeutung der Rechtssache die Revision zugelassen. Diese läuft beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VIII R 13/14.

Bei der BCI handelt es sich um eine im Jahr 2002 gegründete ameri-

kanische Aktiengesellschaft. Den Anlegern wurden Renditen von 15,5 

Prozent versprochen. Die Anlagegelder sollten in einen Vermögenspool 

fließen, aus dem unter anderem Großbanken Sicherheitskapital für 

Finanzgeschäfte zur Verfügung gestellt werden sollte. Tausende deut-

scher Anleger, die an die 100 Millionen Euro investiert haben sollen, 

wurden so gelockt. Tatsächlich wurden mit den eingezahlten Geldern 

jedoch Zins- und Rückzahlungsansprüche von anderen Anlegern be-

friedigt. Mit jährlichen Renditeabrechnungen von 15,5 Prozent wurde 

der Erfolg des Produkts vorgetäuscht. Im Fall der Kündigung der Anlage 

wurde die Einlage samt vermeintlich erzielter Rendite bis Anfang des 

Jahres 2010 auch ausbezahlt. Danach brach dieses Schneeballsystem 

zusammen.

In dem Streitfall klagten Eheleute, die sich in den Jahren 2002 bis 2007 

mit insgesamt 338.000 Euro an der BCI beteiligt hatten, gegen die 

Versteuerung gutgeschriebener „Renditen“ in Höhe von rund 190.000 

Euro. Da sie sich für die Wiederanlage der Einlagen und der „Rendi-

ten“ entschieden hatten, verloren sie mit dem Zusammenbruch des 

Schneeballsystems alles. Dennoch besteuerte das Finanzamt die Ren-

diten. Hierbei berief es sich auf die Rechtsprechung des BFH, wonach 

auch Gutschriften aus einem so genannten Schneeballsystem zu Ein-

nahmen aus Kapitalvermögen führen, solange der Betreiber zur Aus-

zahlung der gutgeschriebenen „Renditen“ bereit und fähig war.

Das FG Köln hat die Klage der Eheleute abgewiesen. Er behandelte die 

gutgeschriebenen Renditen als steuerpflichtige Einnahmen aus einer 

stillen Beteiligung. Dass die Renditen nie zur Auszahlung gekommen 

seien, sei unerheblich, da die BCI auf Verlangen der Kläger bis Anfang 

2010 Einlagen samt „Rendite“ ausgezahlt hätte.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 19.03.2014, 14 K 2824/13

Kapitalanleger können sich auf Musterverfahren um 
Sparer-Pauschbetrag berufen

Sparer, denen im Zusammenhang mit ihrer Kapitalanlage hohe Kosten 

entstehen, sollten Einspruch gegen ihren Einkommensteuerbescheid 

einlegen, wenn das Finanzamt diese Werbungskosten nicht anerkennt. 

Hierzu rät der Bund der Steuerzahler (BdSt) Nordrhein-Westfalen un-

ter Hinweis auf zwei Musterverfahren, die sich um die Rechtmäßigkeit 

des Sparer-Pauschbetrages drehen.

Hintergrund: Seit der Einführung der Abgeltungsteuer können Kapital-

anleger grundsätzlich nur noch den so genannten Sparer-Pauschbetrag 
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geltend machen. Er beträgt bei Singles 801 Euro und bei Ehepaaren 

1.602 Euro pro Jahr. Höhere Werbungskosten erkennt das Finanzamt 

nicht mehr an. Mit zwei Musterverfahren lasse der BdSt klären, ob die 

Einschränkung des Werbungskostenabzugs rechtmäßig ist, so der BdSt 

Nordrhein-Westfalen.

Im Mittelpunkt eines aktuellen Verfahrens stehe die Frage, ob Privat-

personen Ausgaben im Zusammenhang mit ihrer Vermögensanlage 

steuerlich absetzen können. Um dies zu klären, unterstütze der BdSt 

das Klageverfahren eines Ehepaares aus Thüringen. Das Paar habe ein 

Darlehen zur Finanzierung seiner Kapitalanlage aufgenommen. Das 

Finanzamt wolle die dafür angefallenen Finanzierungszinsen jedoch 

nicht steuermindernd berücksichtigen, sondern setze pauschal den 

Sparer-Pauschbetrag an. Das Thüringer Ehepaar habe aber höhere Kos-

ten nachweisen können. In dem Fall liege der persönliche Steuersatz 

der Kapitalanleger mit rund 27 Prozent leicht über dem Abgeltung-

steuersatz. Das Verfahren ist laut BdSt vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 

unter dem Aktenzeichen VIII R 18/14 anhängig.

Ein weiteres Verfahren sei dort bereits seit 2013 anhängig, so der BdSt 

Nordrhein-Westfalen weiter. Hierbei gehe es um einen Fall, bei dem 

der persönliche Steuersatz des Sparers unter dem Abgeltungsteuersatz 

von 25 Prozent liegt (VIII R 13/13). Der BdSt unterstütze beide Verfah-

ren, um die Rechtslage umfassend klären zu lassen.

Die Verfahren seien vor allem für Sparer und Kapitalanleger interes-

sant, denen im Zusammenhang mit ihrer Kapitalanlage hohe Kosten 

entstehen. Das könne zum Beispiel der Fall sein, wenn Kredite zur 

Finanzierung der Kapitalanlage aufgenommen wurden, eine kosten-

pflichtige Vermögensberatung oder -betreuung beauftragt war oder 

ein Rechtsstreit um das Sparguthaben geführt wird und dafür Anwalts- 

und Gerichtskosten entstanden sind. Betroffene Steuerzahler sollten 

Einspruch gegen ihren Einkommensteuerbescheid einlegen, wenn das 

Finanzamt diese Werbungskosten nicht anerkennt. Der BdSt rät, zur 

Begründung auf die Verfahren beim BFH zu verweisen.

Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen, PM vom 14.05.2014

Grunderwerbsteuer: Wohnrecht kann die Abgabe 
senken

Wer einem anderen ein Grundstück schenkt, lässt sich dabei oft 

„Wohnrecht auf Lebenszeit“ eintragen. Dieses senkt den Grundstücks-

wert – und damit die Schenkungsteuer. 

Der Wert des Wohnrechts, der unter bestimmten Voraussetzungen der 

Grunderwerbsteuer unterliegt, kann dann höher sein als der Wert des 

Wohnrechts, der bei der Berechnung der Schenkungsteuer abgezogen 

wurde. Der Wert des Wohnrechts hängt dabei vom Jahreswert des 

Wohnrechts und der statistischen Lebenserwartung des Schenkers ab. 

Der Jahreswert des Wohnrechts wiederum wird gesetzlich begrenzt auf 

höchstens den Betrag, der sich ergibt, wenn man den Grundstückswert 

durch 18,6 teilt. 

Diese gesetzliche Begrenzung auf einen Höchstbetrag gilt laut BFH 

aber nicht bei der Berechnung des Werts des Wohnrechts für Zwecke 

der Grunderwerbsteuer. Ob der Wert des Wohnrechts überhaupt der 

Grunderwerbsteuer unterliegt, hängt davon ab, in welchem rechtli-

chen Verhältnis Schenker und Beschenkter zueinander stehen. 

Konkret von der Entscheidung des BFH betroffen sind Schenkungen 

an Geschwister, Nichten oder Neffen. Nicht betroffen sind dagegen 

Schenkungen zwischen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern 

oder Verwandten in gerader Linie.

BFH, II R 38/12 vom 20.11.2013
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„PreMaster-Programm“ berechtigt auch in der  
Unternehmensphase zum Bezug von Kindergeld

Eltern sind für ihre Kinder auch für die Dauer der Unternehmensphase 

eines so genannten PreMaster-Programms zum Bezug von Kindergeld 

berechtigt. Dies hat das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg ent-

schieden.

Mit einem „PreMaster-Programm“ unterstützen Unternehmen Ab-

solventen von Bachelor-Studiengängen auf dem Weg zum Abschluss 

eines Master-Studiums. In der dem eigentlichen Master-Studium vo-

rangehenden einjährigen so genannten Unternehmensphase werden 

den angehenden Studenten im Betrieb fachspezifische Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Erfahrungen vermittelt. Im Rahmen dieses Trainings 

„on-the-job“ werden sie im Unternehmen einer „Ankerabteilung“ zu-

gewiesen und von einem persönlichen Mentor betreut. Die Teilnehmer 

sind verpflichtet, unmittelbar nach Abschluss der Unternehmensphase 

ein Masterstudium aufzunehmen.

Im Streitfall hatte die beklagte Familienkasse diese Unternehmens-

phase wegen des vorangegangenen Bachelorstudiums als Zweitausbil-

dung und – wegen des von dem Unternehmen gezahlten erheblichen 

Entgelts – als eine Erwerbstätigkeit angesehen, die einem Anspruch auf 

Kindergeld entgegenstehe. Dem ist das FG nicht gefolgt. Es sieht in der 

Unternehmensphase ein so genanntes Ausbildungsdienstverhältnis, 

weil es darauf ausgerichtet sei, die Zeit und die Arbeitskraft des Teil-

nehmers in erster Linie für dessen Ausbildung und nicht für Erwerbs-

zwecke innerhalb des Unternehmens einzusetzen. Mit dieser Begrün-

dung hat das FG daher für diesen Zeitraum der Klage eines Vaters auf 

Gewährung von Kindergeld für seine Tochter stattgegeben.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 04.12.2013, 1 K 775/13, 

rechtskräftig

Kindergeld: Anspruch besteht bis zum Abschluss des 
dualen Studiums

Für ein Kind, das ein so genanntes duales Studium absolviert, ist bis 

zum Abschluss des Studiums Kindergeld zu gewähren. Dies stellt das 

Finanzgericht (FG) Münster klar. Wegen grundsätzlicher Bedeutung 

der Rechtssache hat es die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Der Sohn des Klägers begann nach seinem Abitur mit einer Berufsaus-

bildung zum Industriekaufmann. Entsprechend der Stellenausschrei-

bung nahm er parallel hierzu ein Bachelor-Studium im Studiengang 

„Business Administration“ auf. Dieses setzte er nach bestandener Prü-

fung zum Industriekaufmann fort und arbeitete daneben 24 Stunden 

wöchentlich in seinem Ausbildungsbetrieb (duales Studium). Die Tä-

tigkeit und die Studienveranstaltungen waren zeitlich und inhaltlich 

aufeinander abgestimmt.

Für die Zeit nach Abschluss der Prüfung zum Industriekaufmann lehn-

te die Familienkasse den Antrag auf Festsetzung des Kindergeldes ab. 

Das Studium sei nicht begünstigt, weil der Sohn des Klägers eine Be-

schäftigung mit einer Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden pro Woche 

ausübe.

Dem folgte das FG nicht und gab der Klage statt. Der Sohn des Klä-

gers habe zwar eine erstmalige Berufsausbildung abgeschlossen. Das 

Studium sei jedoch trotz des Umfangs der Beschäftigung von mehr als 

20 Stunden pro Woche begünstigt, weil es sich hierbei um ein Ausbil-

dungsdienstverhältnis handele. Dies ergebe sich aus den Vereinbarun-

gen mit dem Ausbildungsbetrieb und aus der Verzahnung der Tätigkeit 

mit dem Studium. Entsprechend der Stellenausschreibung habe sich 

der Sohn mit dem Abschluss „Industriekaufmann“ noch nicht als end-

gültig „berufsausgebildet“ angesehen.

Bereits mit Urteil vom 15.05.2013 (2 K 2949/12 Kg) hatte das FG 

Münster eigenen Angaben zufolge ein duales Studium in vollem Um-

fang als begünstigte Berufsausbildung angesehen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 11.04.2014, 4 K 635/14 Kg

Kindergeld für volljähriges Kind: Nicht während  
Freiwilligen Wehrdienstes

Für ein volljähriges Kind, das über eine Ausbildungsstelle verfügen 

könnte, diese aber wegen der Ableistung des Freiwilligen Wehrdienstes 

nicht antritt, besteht während der Ableistung des Freiwilligen Wehr-

dienstes kein Kindergeldanspruch. Dies hat das Finanzgericht (FG) des 

Saarlandes entschieden.

Geklagt hatte die Mutter eines am 21.08.1994 geborenen Sohnes. Sie 

streitet mit der Beklagten darum, ob ihr auch für die Zeit ab Oktober 

2012, in der ihr Sohn Freiwilligen Wehrdienst ableistet, Kindergeld zu-
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steht. Der Sohn hatte am 16.02.2012 mit der Bundesagentur für Arbeit 

eine Eingliederungsvereinbarung mit dem Ziel der Aufnahme einer 

Ausbildung zum Kaufmann Spedition und Logistikdienstleistung im 

Sommer 2012 getroffen. Nachdem die Klägerin die Beklagte darüber 

informiert hatte, dass ihr Sohn entgegen diesem ursprünglichen Vor-

haben am 01.10.2012 den Freiwilligen Wehrdienst aufnehmen werde, 

hob die Beklagte die Festsetzung des Kindergeldes ab Oktober 2012 

auf. Gegen diesen Bescheid geht die Klägerin erfolglos vor.

Das FG des Saarlandes hat entschieden, dass es die von der Klägerin 

gerügte – ungerechtfertigte – Ungleichbehandlung von Absolventen 

des Freiwilligen Wehrdienstes etwa im Vergleich zu Absolventen des 

Bundesfreiwilligendienstes nicht zu erkennen vermöge. Beide Dienste 

seien schon von der finanziellen Ausstattung her nicht vergleichbar. 

Während Wehrdienstleistende einen Sold von anfänglich 777,30 Euro 

bis zu 1.003, 50 Euro nach Ableistung der sechsmonatigen Probezeit 

erhielten, stehe Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst ein Taschen-

geld von derzeit 348 Euro zu. Hinzu komme, dass der Sohn der Klägerin 

als freiwillig Wehrdienstleistender einen Anspruch auf Unterhaltssi-

cherung habe. Diese Unterschiede ließen eine Aufnahme der Absol-

venten des Freiwilligen Wehrdienstes in die Begünstigungstatbestände 

für das Kindergeld, wie sie für die Probezeit geplant gewesen sei, nicht 

als zwangsläufig erscheinen.

Finanzgericht des Saarlandes, Urteil vom 12.09.2013, 2 K 1094/13

Mietkaution darf während laufenden Mietverhält-
nisses nicht zu Befriedigung streitiger Forderungen 
verwendet werden

Eine Vereinbarung in einem Mietvertrag, die es dem Vermieter gestat-

tet, die vom Mieter geleistete Kaution während des laufenden Miet-

verhältnisses zur Befriedigung streitiger Forderungen zu verwerten, ist 

unwirksam. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.

Die Klägerin ist Mieterin einer Wohnung des Beklagten. Vereinba-

rungsgemäß zahlte sie 1.400 Euro auf ein Kautionskonto. Eine Zu-

satzvereinbarung der Parteien zum Mietvertrag bestimmt, dass sich 

der Vermieter wegen seiner fälligen Ansprüche bereits während des 

Mietverhältnisses aus der Kaution befriedigen kann. Der Mieter soll in 

diesem Fall verpflichtet sein, die Kautionssumme wieder auf den ur-

sprünglichen Betrag zu erhöhen. Als die Klägerin später eine Minderung 

der Miete geltend machte, ließ sich der Beklagte während des laufen-

den Mietverhältnisses das Kautionsguthaben auszahlen. Die Klägerin 

verlangt, den Betrag wieder dem Kautionskonto gutzuschreiben und 

insolvenzfest anzulegen. Die Klage hatte in allen Instanzen Erfolg.

Der Beklagte sei nicht berechtigt gewesen, die Kaution während des 

laufenden Mietverhältnisses wegen der von der Klägerin bestrittenen 

Mietforderungen in Anspruch zu nehmen, hebt der BGH hervor. Das 

Vorgehen des Beklagten widerspreche dem Treuhandcharakter der 

Mietkaution. Dem Gesetz zufolge habe der Vermieter die ihm als Si-

cherheit überlassene Geldsumme getrennt von seinem Vermögen 

anzulegen. Damit habe der Gesetzgeber sicherstellen wollen, dass der 

Mieter die Kaution nach Beendigung des Mietverhältnisses auch bei In-

solvenz des Vermieters ungeschmälert zurückerhält, soweit dem Ver-

mieter keine gesicherten Ansprüche zustehen. Diese Zielsetzung wür-

de unterlaufen, wenn der Vermieter die Mietkaution bereits während 

des laufenden Mietverhältnisses auch wegen streitiger Forderungen 

in Anspruch nehmen könnte. Die hiervon zum Nachteil der Klägerin 

abweichende Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag sei deswegen un-

wirksam, so der BGH.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 07.05.2014, VIII ZR 234/13

Erbschaftsteuer für Grundstücke im Zustand der 
Bebauung zu ermäßigen

Die Steuerermäßigung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke 

von zehn Prozent des Grundstückswerts ist auch dann zu gewähren, 

wenn die Grundstücke zu Lebzeiten des Erblassers zwar noch nicht 

vermietet waren, der Erblasser aber eine konkrete Vermietungsabsicht 

gehabt und diese selbst noch ins Werk gesetzt hat. Dies hat das Finanz-

gericht (FG) Düsseldorf entschieden. Es hat die Revision zum Bundes-

finanzhof zugelassen.

Die Erblasserin und ihr Bruder, der Kläger, waren Miteigentümer des 

mit einem selbstgenutzten Einfamilienhaus bebauten Grundstücks X. 

Zudem hatten sie die Grundstücke Y und Z erworben, die mit Einfami-

lienhäusern bebaut und anschließend vermietet werden sollten. Die 

Klägerin verstarb vor Fertigstellung der Gebäude und wurde von ihrem 

Bruder beerbt. Dieser vermietete nunmehr sämtliche Objekte. Das be-
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klagte Finanzamt setzte Erbschaftsteuer gegen den Kläger fest. Dage-

gen legte dieser (erfolglos) Einspruch ein und begehrte die Anwendung 

der Steuerermäßigung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke.

Das FG Düsseldorf hat der Klage überwiegend stattgegeben. Zu Un-

recht habe das Finanzamt die Steuerermäßigung für die Grundstücke Y 

und Z nicht gewährt. Hierbei habe es sich um Grundstücke im Zustand 

der Bebauung gehandelt. Sie seien zum Zeitpunkt des Todes der Erblas-

serin schon zu einem erheblichen Teil bebaut gewesen. Darüber hinaus 

seien sie zu Wohnzwecken vermietet gewesen. Zwar seien die Miet-

verträge erst nach dem Tod der Erblasserin und nach der Fertigstellung 

der Einfamilienhäuser abgeschlossen worden. Die Steuerermäßigung 

setze indes nicht voraus, dass der Erblasser selbst einen Mietvertrag 

abgeschlossen habe. Zu fordern sei allein, dass der Erblasser – wie im 

Streitfall – eine konkrete Vermietungsabsicht gehabt und diese selbst 

noch ins Werk gesetzt habe.

Hingegen könne der Kläger die Steuerermäßigung für das Grundstück 

X nicht beanspruchen. Zum maßgebenden Zeitpunkt des Todes der 

Erblasserin sei das von der Erblasserin und dem Kläger zu eigenen 

Wohnzwecken genutzte Grundstück X weder zu Wohnzwecken ver-

mietet gewesen noch habe zu diesem Zeitpunkt eine Vermietungsab-

sicht bestanden. Der Kläger habe erst nach dem Tod der Erblasserin 

beschlossen, das Einfamilienhaus (nach Renovierung) zu vermieten.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 16.04.2014, 4 K 4299/13 Erb

Nicht steuerbare Veräußerung einer Immobilie:  
Abzug nachträglicher Schuldzinsen bei Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung möglich

Auf ein (umgeschuldetes) Anschaffungsdarlehen gezahlte nachträg-

liche Schuldzinsen können auch im Fall einer nicht steuerbaren Ver-

äußerung der vormals vermieteten Immobilie grundsätzlich als Wer-

bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

abgezogen werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger war an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betei-

ligt, die im Jahr 1996 ein Mehrfamilienhaus errichtete, das nach Fer-

tigstellung der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpach-

tung diente. Die GbR veräußerte das Mehrfamilienhaus im Jahr 2007 

– nach Ablauf der Veräußerungsfrist des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des 

Einkommensteuergesetzes (EStG). Der Erlös aus der nicht steuerba-

ren Veräußerung der Immobilie reichte nicht aus, um die im Zuge der 

Herstellung des Objekts aufgenommenen Darlehensverbindlichkeiten 

vollständig auszugleichen. Das verbliebene Restdarlehen wurde daher 

anteilig durch den Kläger getilgt. Hierfür musste er ein neues (Um-

schuldungs-)Darlehen aufnehmen. Die auf dieses Darlehen gezahlten 

Schuldzinsen machte der Kläger im Rahmen seiner Einkommensteu-

ererklärungen für die Streitjahre 2009 und 2010 als (nachträgliche) 

Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach-

tung geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die geltend gemachten 

Schuldzinsen nicht; das Finanzgericht (FG) gab dem Kläger demgegen-

über Recht.

Der BFH hat die Vorentscheidung aufgehoben und die Sache an das 

FG zurückgewiesen. Nach den Feststellungen des FG konnte der BFH 

eigenen Angaben zufolge nicht entscheiden, ob die geltend gemachten 

Schuldzinsen im Einzelfall als Werbungskosten zu berücksichtigen sind.

Die Entscheidung des BFH knüpft an das Urteil vom 20.06.2012 (IX 

R 67/10) an, mit dem der BFH den nachträglichen Schuldzinsenabzug 

auch schon im Fall einer nach § 23 EStG steuerbaren Veräußerung zu-

gelassen hatte.

In der aktuellen Entscheidung erweitert der BFH nunmehr die Mög-

lichkeit des Schuldzinsenabzugs. Ein solcher ist danach grundsätzlich 

auch nach einer nicht steuerbaren Veräußerung der Immobilie mög-

lich, wenn und soweit die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungs-

erlös nicht getilgt werden können. Voraussetzung sei dafür aber unter 

anderem, dass der Steuerpflichtige den aus der Veräußerung der bis-

lang vermieteten Immobilie erzielten Erlös – soweit nicht Tilgungshin-

dernisse entgegenstehen – stets und in vollem Umfang zur Ablösung 

des Anschaffungsdarlehens verwendet. Auch auf Refinanzierungs- 

oder Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen erkennt der BFH 

grundsätzlich an, soweit die Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht 

über den abzulösenden Restdarlehensbetrag hinausgeht und die Um-

schuldung sich im Rahmen einer marktüblichen Finanzierung bewegt, 

wozu regelmäßig auch eine vertraglich fixierte Tilgungsvereinbarung 

gehört. Da das FG die letztgenannten Voraussetzungen im Rahmen der 

Vorentscheidung nicht geprüft hat, hat der BFH die Sache zurückver-

wiesen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 08.04.2014, IX R 45/13
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Werbung für Genussscheine darf nicht nur Vorteile 
hervorheben

Bietet eine Bank eine mit Risiken behaftete Kapitalanlage an, darf sie 

deren Vorteile nicht einseitig hervorheben. Sie muss zugleich auch über 

die damit verbundenen Risiken informieren. Das hat das Oberlandes-

gericht (OLG) Nürnberg entschieden und einer Klage des Verbraucher-

zentrale Bundesverbandes (vzbv) gegen die Umweltbank stattgegeben.

Der vzbv hatte der Bank eigenen Angaben zufolge vorgeworfen, die Ri-

siken der Geldanlage zu verharmlosen. Die Richter des OLG Nürnberg 

hätten klargestellt, so der vzbv, dass nach dem Wertpapierhandelsge-

setz die Produktinformation zu einem Wertpapier in sich eindeutig und 

ausgewogen sein müsse. Je stärker die Bank die Vorteile der Kapitalan-

lage herausstelle, desto umfassender müsse sie auch die Risiken benen-

nen. Es reiche nicht aus, im Internet überwiegend die Vorteile anzuprei-

sen und ansonsten auf das Emissionsprospekt oder andere Dokumente 

zu verlinken, in denen die Risiken ausreichend dargestellt sind.

Die Bank habe auf ihrer Internetseite Genussscheine eines nieder-

sächsischen Solarparks zum Nennwert von sechs Millionen Euro an-

geboten. In der Produktinformation hätten zwei konkrete Vorteile im 

Vordergrund gestanden: Die hohe Verzinsung der Wertpapiere von 

5,65 Prozent im Jahr und die vom Solarparkbetreiber zugunsten der 

Genussscheininhaber gestellten „Projektsicherheiten im Rang nach 

der fremdfinanzierenden Bank“. Über die Risiken habe die Bank dage-

gen äußerst knapp und nur sehr allgemein informiert. „Höheren Er-

tragschancen stehen höhere Risiken gegenüber; Totalverlust weniger 

wahrscheinlich“, habe es über die von der Bank vorgenommene Einstu-

fung der Wertpapiere in die Risikoklasse 3 für „wachstumsorientierte 

Anleger“ geheißen.

Es werde zudem nicht hinreichend deutlich, dass die Genussscheine kei-

ner Einlagensicherung unterliegen, dass bei Insolvenz des Solarparks ein 

Totalverlust drohe und nachrangige Sicherheiten bei hoher Fremdfinan-

zierung wenig werthaltig seien, so der vzbv. Bei der Verzinsung fehle der 

Hinweis auf das Risiko von Kursverlusten bei steigendem Zinsniveau auf 

dem Kapitalmarkt. Außerdem sei für den Anleger gar nicht erkennbar, 

was unter „Projektsicherheiten“ konkret zu verstehen sei.

Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 08.05.2014 zu Oberlan-

desgericht Nürnberg, Urteil vom 15.04.2014, 3 U 2124/13

Grunderwerbsteuer: Erbengemeinschaft kann  
selbstständiger Rechtsträger sein

Eine Erbengemeinschaft kann selbstständiger Rechtsträger im Sin-

ne des Grunderwerbsteuerrechtes sein. Das hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) in einem Fall entschieden, in dem es nicht um den Erwerb eines 

Grundstücks, sondern um die Erfüllung eines der im Grunderwerbsteu-

errecht gesondert geregelten Ersatztatbestände ging.

Rechtlicher Hintergrund: § 1 Absatz 3 des Grunderwerbsteuergesetzes 

(GrEStG) erfasst Rechtsvorgänge auf gesellschaftsrechtlicher Ebene, 

die ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nach dem Erwerb eines Grund-

stücks gleichstehen. Mit dem Erwerb von mindestens 95 Prozent der 

Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft wird deren Inhaber so 

behandelt, als habe er die zum Vermögen der Gesellschaft gehörenden 

Grundstücke von der Gesellschaft selbst erworben. Erlangt nun eine 

Erbengemeinschaft insgesamt mehr als 95 Prozent der Anteile an ei-

ner grundbesitzenden Gesellschaft, wird sie nach § 1 Absatz 3 Nr. 1 

GrEStG grunderwerbsteuerrechtlich ebenso behandelt, als habe sie 

das Grundstück von der Gesellschaft erworben.

Dies kann dem BFH zufolge beispielsweise dadurch geschehen, dass 

die Beteiligung der Erbengemeinschaft an einer grundbesitzenden Ge-

sellschaft durch Hinzuerwerb weiterer Anteile oder durch eine Kapital-

erhöhung auf 95 Prozent oder mehr der Anteile dieser Gesellschaft er-

höht wird. Auf die einzelnen Erbanteile der Miterben sei dagegen nicht 

abzustellen, weil die Erbengemeinschaft als einheitlicher Rechtsträger 

anzusehen sei.

Im Streitfall hatte eine Erbengemeinschaft im Zuge verschiedener ge-

sellschaftsrechtlicher Vorgänge alle Anteile an einer grundbesitzen-

den Gesellschaft erworben und damit den Tatbestand von § 1 Absatz 

3 GrEStG verwirklicht. Da der gegen die Erbengemeinschaft ergange-

ne Steuerbescheid die tatbestandserfüllenden Umstände nicht genau 

erfasst hatte, führte die Revision laut BFH allerdings zur Aufhebung 

der Vorentscheidung und der angefochtenen Grunderwerbsteuerbe-

scheide.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.02.2014, II R 46/12


